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Artikel I: Alliiert« Milttär . RarL
1. Alliierte Militär -Marknoten, deren Nennwerte in

der nachfolgenden Tabelle angegeben sind, gelten im be>
setzten Gebiet Deutschlands als gesetzliche Zahlungsmittel
für die Bezahlung von Markschulden jeder Art.

2. Alliierte Militär -Marknoten werden in allen Be-
ziehungen jedem anderen auf Mark lautenden gesetzlichen
Zahlungsmittel desselben Nennwertes gleichgestellt.

3. Niemand darf Alliierte Militär -Mark und irgend
ein anderes auf Mark lautendes gesetzliches Zahlungsmittel
gleichen Nennwertes unterschiedlich behandeln.

Rellvwekte der
«liier,en Militär-

mark-Roteo
Mark

Grütze
in
cm

Worte und Ziffern, di»
dro Betrog angrden,
sind aofgedrackt in

0,50 6,7X 7,8 Grün
1 6,7X 7,8 Dunkelblau

" 5 6,7X 7,8 Rötlichviolett
10 6,7X11,2 Dunkelblau
20 6,7X15 .6 Rot
50 6,7X15,6 Dunkelblau

100 6,7X10,6 Rötlichviolett
KM 6,7X15,6' Grün

Auf der Vorderseite aller Noten ist gedruckt:
o) Der Bettag in Worten, z. B. : Fünfzig Pfennig, Line

Mark usw., ebenfalls der Bettag in Ziffern: z. B.
(auf der 50 Pf .-Note), 1 (auf der 1 M .-Note) usw.

b) Die Worte „Alliierte Militärbehörde" am oberen Ende
der Note.

c) Die Worte „In Umlauf gesetzt in Deutschland, Serie
1944" und die Seriennummer der Note. Auf den No¬
ten im Nennwerte von M . 20, 50, 100 und 1000 sind
diese Aufschriften zweimal ersichtlich.
Die Grundfarbe des inneren Teiles- der Vorderseite

oller dieser Noten ist hellblau, die Grundfarbe der Rück¬
seite ist rötlichbraun.

Artikel II : Verbotene Rechtsgeschäfte
4. Ohne schriftliche Genehmigung der Militärregierung

darf niemand eine Vereinbamng eingehen oder ein Rechts-
-eschäst abschließen oder den Abschluß einer derartigen
Vereinbamng oder eines derartigen Rechtsgeschäfte an-
bieten, falls darin Zahlung in einer anderen als der Mark-
wähmng oder Liefemng einer solchen vorgesehen ist.

Artikel III: Straf«
5. Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Ge-

setzrs wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein
Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit
jeder gesetzlich zulässigen Strafe , jedoch mit Ausnahme
der Todesstrafe, bestraft.

Artikel IV- Inkrafttrete,
6. Dieses Gesetz tritt am Tage der ersten Verkündung

in Kraft. 2m Aufträge der Militärregierung.

MIsvmvinv
ksr . 1 - S

^r-toilt sui 6i-unck cks» üsssttss btt. S2 ckar- tzäilitttt-
i-vgisi-ung. (Lpsi-i-s unck Svsuisiebtigung von Vsi-mügsn)

Allgemeiae Genehmigung Ar. 1
1. Jeder natürlichen Person in Deutschland, deren

Vermögen auf Grund des Gesetzes Nr. 52 der Militär,
regierung gesperrt ist, wird hiermit eine allgemeine Go.
nehmigung erteilt, von allen ihren Konten bei finanziellen
Unternehmen Geldbeträge zu überweisen oder abzuheben,
einen Auftrag zur Ueberweisung oder Abhebung zu er.
teilen, insoweit als dies für ihren tatsächlichen Lebens-
unterhalt und den Lebensunterhalt der Mitglieder ihres
Haushaltes notwendig ist, jedoch nur unter der Voraus-
setzung, daß:

s) der Gesamtbettag aller solcher Ueberweisuugen, Ab-
. Hebungen oder Aufträge hierzu den Betrag von RM

300.— im Kalendermonat nicht übersteigt, mit der
Maßgabe, daß zusätzliche Beträge von nicht mehr als
RM 50.— pro Person und Kalendermonat für jedes
weitere wirtschaftlich abhängige Mitglied des Haus-
Haltes der betreffenden Person abgehoben werden
dürfen, wobei der Gesamtbettag für alle wirtschaft¬
lich abhängigen Personen des Haushaltes aber RM
200.— nicht übersteigen darf, so daß sich gegebenen-
falls ein Höchstbetrag von RM 500.— für jeden
Haushalt und Kalendermonat ergeben kann;

b) Zahlungen, Ueberweisungen und Abhebungen von
einem Konto, das im Namen einer von der Militär-
regierung verhafteten oder sonstwie in Haft genom-
menen Person geführt wird, nur an Mitglieder des
Haushaltes dieser Person und keinesfalls an die
Person selbst gemacht werden dürfen.

2. Kein finanzielles UnternehmendarfirgendwelcheAah-
lung,UeberweisungoderAbhebungaufLrunddieserallgemei-
nen Genehmigung zulasten, wenn bekannt ist oder Grund
zur Annahme besteht, daß Zahlung, Ueberweisung oder
Abhebung nicht mit den Vorschriften und Bedingungen
dieser allgemeinen Genehmigung im Einklang steht.

3. Das Wort „Haushalt " bedeutet in diesem Zusammen-
Hang die natürliche Person und alle wirtschaftlich ab¬
hängigen Verwandten, die bei der natürlichen Person
wohnen, der das Eigentum an dem gesperrten Konto oder
die Verfügungsgewalt über dasselbe zusteht.

Im Aufträge der Militärregierung.



Allgemeine Genehmigung Rc. 2
1. Eine allgemeine Genehmigung zur Bornahme von

Zahlungen und Ueberweisungen auf Konten in deutschen
finanziellen Unternehmen , die aufSrund des Gesetzes Nr . 52
der Militärregierung gesperrt find , wird hiermit erteilt,
und zwar unter der Voraussetzung , daß

s ) derartige Geschäfte lediglich durch das Gesetz Nr . 52
der Militärregierung für verboten erklärt sind;

b) eine solche Zahlung oder Ueberweisung nicht von
oder für Rechnung von oder aus dem Vermögen
einer Person gemacht wird , deren Vermögen gesperrt
ist, es sei denn , daß eine Person , deren Vermögen
gesperrt ist, ihr Vermögen , welches sich außerhalb
eines finanziellen Untemehmens befindet , auf ihrem
Konto bei einem finanziellen Unternehmen hinter-
legen darf;

c) diese Genehmigung nicht zur Vornahme von Zahlun-
gen oder Ueberweisungen zugunsten eines gesperrten
Kontos berechtigt , es sei denn , daß die Zahlung zu-
gunsten des gesperrten Kontos des endgültig Be¬
rechtigten erfolgt.

2. Auf Grund dieser Genehmigung dürfen Zahlungen
oder Ueberweisungen , die zu einem Geschäft gehören , für
das eine weitere Genehmigung erforderlich ist, nicht aus¬
geführt werden.

Im Aufträge der Militärregierung.

Allgemeine Genehmig««! Nr. 3
Jedem Kreis oder jeder Gemeinde wird hiermit die

Genehmigung erteilt,alle Rechtsgeschäfte innerhalb Deutsch¬
lands oorzunehmen , die für gewöhnlich zu ihrem norma-
len Aufgabenkreis gehören , vorausgesetzt , daß diese Ge-
schäfte lediglich durch das Gesetz Nr . 52 der Militär « ,
gierung für verboten erklärt sind und daß der
betreffende Kreis oder die Gemeinde keine außerordent-
lichen Geschäfte vornimmt , die direkt oder indirekt das
Vermögen des betreffenden Kreises oder der Gemeinde

wesentlich oerrmgern , gefährden oder in anderer Beziehung >bi» :
Nachteile für ihre finanzielle Lage zur Folge haben . Arbe

Im Aufträge der Militärregierung . : Schu
Allgemeine« eaehmignag Re. 4

Eine allgemeine Genehmigung wird hiermit erteilt
für Ueberweisungen im Verkehr innerhalb oder zwischen-
Kreditinstituten von Konten, - die auf Grund des Gesetzes
Nr . 52 der Militärregierung gesperrt sind:

s ) auf Konten des Deutschen Reichs oder der Länder , j,j , s,
Provinzen , Stadtkreise , Gemeinden , Landkreise oder Schn
anderer Regierungsunterabteilungen oder Amtsstellen Le» l
zum Zwecke der Zahlung von fälligen Steuern , s
Zöllen , Gebühren und ähnlichen Posten oder holen

b) zum Zwecke der Zahlung von fälligen Sozialver - Oektst
sicherungsprämien . r

Im Aufträge der Militärregierung . 6
Allgemrlae Genehmigung Rr. S

Jeder Anstalt innerhalb Deutschlands die dem öffent-
lichen Gottesdienst zu dienen bestimmt ist, wird hiermit ^
eine allgemeine Genehmigung erteilt , alle Rechtsgeschäfte
vorzunehmen , die zu ihrem normalen Aufgabenkreis ge- ber S
hören und durch Gesetz Nr . 52 der Militärregierung für
verboten erklärt sind, mit der Maßgabe , daß:

s ) diese Geschäfte lediglich durch Gesetz Nr . 52 der ^
Militärregierung für verboten erklärt sind;

b) diese Genehmigung keine Ermächtigung zur Aus-
' Übung von Rechtsgeschäften einer Amtsstelle , eines

Unternehmens , einer Person oder einer anderen ür
der allgemeinen Vorschrift Nr . 1 erwähnten Organi - .
sation oder in deren Auftrag darstellt;

c) diese Genehmigung nicht zum Kauf , Verkauf oder
sonstiger Verfügung über Grundbesitz ermächtigt;

cl) eine solche Anstalt keine Geschäfte betreiben darf,
die direkt oder indirekt das Vermögen der betreffen-
den Anstalt wesentlich oerringern,gefährden oder ander¬
weitige Nachteile für ihr Vermögen zur Folge haben.

Im Aufträge der Militärregierung.

Lsksnntmsekungsn cjsk' slsstlielisn ösköi 'cisn clss Kreises Lslw
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Im Kreis Calw sind folgende offene Stelle « gemeldet:
. ) Männliche Arbeitskräfte:

65 landwirtschaftliche Fachkräfte wi « Pferdeknechte , Melker
»sw ., I erster Aufseher , 2 zweite Aufseher oder Volontäre
im Kreir Horb . 4 Gärtner ( für Gemüsebau und Forstbaum»
schulen ) , 60 Holzhauer , S Langholzfuhrleute , mehrere Me»
tallfacharbeiter ( 2 Flaschner , 2 Bauschloffrr , 5 Schmiede ) ,
2 Ankrrwikdler , 2 Radiofachleut «. 2 Gangmacher , 1 Fein»

drahtzteher , 5 Gerberetarbeiter , 1 Satterfäger (evtl , mit
Familie ) , 28 Sägereisacharbeiter , 3 t Schreiner (Bau - und

Möbel ) , 1 Wagner . 17 Hilfskräfte für Sägewerke und

Möbelfabrik , 5 Müller , t Bäcker , 5 Schuhmacher , 4 Irl-
seure , 5 Maurer ( davon 1 Dachdecker ) , 10 Zimmerer,
10 Bauhilfsarbeiter ( für Nagold ) , 1 Heizer , 2 Schlosser,

oder Schmiede für landw . Maschinenreparatureu , 2 Wagner
oder Schreiner , 3 Friseure , ( eot . ist Pacht möglich ) ,

d) Weiblich- Arbeitskräfte:
20 weiblich « Fachkräfte für Landwirtschaft , (möglichst mit
melken ), 1 Frtseusin , 40 Hausgehilfinnen , 3 Zimmrrmäd»

. cheu für Hotel , 1 Köchin , 6 Kücheuwädchrn . 6 Putzfrauen,
Ferner : 30 Lehrlinge . ( Gärtner . Glektrtker , Schlosser , Schmied,

Fla 'chner , Sattler , Schreiner . Wagner , Küfer , Brauer . Müller,

Bäcker . Metzger . Schuhmacher , Schneider , Maurer , Glaser .)

Oss Zollamt Lalu, bat ssinon Oianstbstoisb vviaäso ^
nuigvnommsn

Die Abfiadnngsanmeldungen sind dem Zollamt vor Beginn 2 - 2»

des Betriebes vorzulegeu . Rückständige Steuern müssen um»

gehend ringrzahlt werden . Zahlungen können erfolgen aus da » sH
Konto 406 der Krrlssparkaffe Lalw und bet der Kaffe der Dl

Zollamts Calw (Kaflenstunden von 8 — 12 Uhr ) .

Lalw , den 25 . Juni 1945 . Da » Zollamt . " "

Sin « sonst « b/iaknung «m Lokülar unä Loftüisrinnsn ^
im Kosi » Lsi « " "

1. Lin kleiner Teil von Luch ist vom Arbeitsamt als

Hilfskräfte in öffentlichen oder privaten Betrieben eingesetzt
und leistet in dieser schulsceien Zeit Dienste . Ls muß für D>

jede » von Euch eine Selbstoerstäudlichkelt sein , an dem ',Arbeit » - * Dü

platze die gestellte Arbeitsausgabe mit Pflichteifer ûnd Ausdauer >

zu lösen , um so nach besten Kräften der Gesamtheit zu dienen . ^ ^

2 . Der Elser Im Dienst « der Kartofselkäserbekämpfungs » 2.

aktton darf nicht Nachlassen , bis die Gefahr gebannt ist . In ^

der übrig bleibenden Freizeit habt Ihr zur Entlastung Eurer!

Mutter im Haushalt « mitzuhelsen . Aus diese Weise Heist Ihr Dt

die durch den Nazismus gelockerten und abgerissenen Familien » Persor

band « wieder knüpfen und eia schönes Familienleben ueuschaffen . de » A>

3 . Außerdem müssen Lure Eltern oder Lrziehuagsberech-
tigten von Luch oerlaagen , daß Ihr täglich je nach Atter 1 Erl



Ziehung
den.
:rung.

it erteilt
zwischen
Gesetzes

Länder,
sise oder
itsstellen
Steuern,
er
izialver-

cung.

r öffent-
hiermit

reschäste
reis ge-
Mg für

52 der

c Aus-
eines

eren irr
)cgani-

us oder
ächtigt;
n darf,
treffen-
cander-
haben.

nng.

/

msktsi»

Legilm
en um-
aus da»
G de»

amt.
rinnsn

mt als
"gefegt
>uß für
Arbeit»,
rsdaurr
dienen.
>sungs-
tst. Zn
Eurer

ist Ihr
mitten»
hoffen,
-drrech-
Alter1

bi» 2 Stunden Aufgaben für die Schule macht beziv. geistige
Arbeit leistet. Bedenket wohl, daß die Anforderungen in der
Schul«, besonder» in der Oberschule, höher gesteckt werden
und daß Luer Gesichtskreis, durch die nazistische propagandisti»
fcheScheinwifleuschast verengert,wesentlich« wettert werde» muß.

4. Di« Schüler und Schülerinnen der Volksschule haben
täglich zu lesen, zu schreiben und zu rechnen, die der oberen
Klaffen lassen sich non deu Angehörigen Texte zum Nach»
Ichreiben diktieren und beginnen «in Tagebuch, in dem sie
Li« seit Besetzung der Stadt eingrtreteneu Ereignisse in schöner
Schrift niederschreiben. Das Tagebuch ist nach Wiederbeginn
Le» Unterricht» dem Klaffealehrer vorzulegen.

5. Di« Schüler der l . und 2. Klaffe der Oberschule wieder¬
holen ebenso wie di« der Hauptschule ihre fremdsprachigen
Lektionen, üben sich im Rechnen, D .ktat und legen ebenfalls
Las verlangte Tagebuch an.

6. Di« Schüler der 3. bi» S. Klaffen übersetzen schriftlich
fremdsprachige Texte, wiederholen Wörter und Grammatik in
Latein, repetieren in Mathematik und Naturwissenschaftenund
lesen alle Geschichtsbücher— nicht Seschichteabücher—, soweit
sie noch aus der Jett vor 1933 in der Samtlteubücherei vor¬
handen sind, andernfalls sind sie zu entlehnen. Jedenfalls ist
der Sehl uicht zu benutze«.

7. Die Schüler der Oberklaffen habe» in den Sremd-
sprachen Wörterwiederholung dringend nötig. Zn den übrige«
Rchern weiß jeder selbst, wo seine Kenutairlllckeu am breiteste«
sind. Hier heißt es ausfülleu. Zm Veatsch-Uaterricht empfiehlt
sich di« Lektüre von Dramen , Novellen und Romanen der
Weltliteratur , die seither au» dem Unterricht ausgeschlossen
waren. Macht Lach bei der Lektüre Auszüge I

8. Auf diese Weis« kommt Ihr wieder zu geistigem Tratutn g,
denn wer nach Wiederaufnahme de» Schuluutericht» mit leere»
Schulsack erscheint, hat wmig Aussicht, Schritt zu Hallen, wen»
zweck» Nachholung de» Bersäumten da» Uaterrtchtstemps be¬
schleunigt und di« Anstrengungen erhöht werden.

9. Bemüht Euch, in der Oesfentlichkeit Anstand zu wahren!
Seid den Erwachsenen gegenüb« höflich und nehmt beim
Grüßen die Hände aus dm Hosentaschen, wenn Zhr Euch
nicht blamieren wollt. DI« Zeit der Beoorrechtung «ud Ver¬
herrlichung der Jugend ist vorbei, und damit auch dl« Jett
für Hitlerjugeudsrechhett im Umgang und Auftreten. Tüchtige

-Arbeit und anständige« Betragen « warten von EuH Schule,
Llteruhau » und Gemeind«. Also ans Werk!

3« Auftr», de. Antifaschistischen Bertraueu-rate»
der Stadt Lat« :

Dr . Saupp.

öelcsnnlmsekungen kies Lüpgspmeislss 'L clsi' 3tsc !1 Hllsnstsig
1 Kieidersauunlaug. Augeficht» der zurückliegende« Zetten

bedeutete die Aktion für die meisten Samilieo ein schwere»
Opf« . Ich dauk« deshalb d« Einwohnerschaft sehr für dt«
bewiesen« Opserberettschastund spreche gleichzeitig den frei¬
willigen HIlsskräften meinen verbindlichstenDank au».

2 . BewLhnmgsdeweise . Neulich hat die militärisch« Stadt-
behörde aus gegebener Veranlassung erklärt, . daß di« Ein»

> ftelluug der Bevölkerung kein au»uah « swetse» Wohlwollen
rechtfertige". Die» veranlaßt mich zu folgenden Aassühruugen:
Da» Wohlwvllen der Militärbehörde fällt uu» nicht von
selbst in den Schob. Wir tragen all« so schwer an dm vielen
Verfehlungen der Vergangenheit und werden alle als mit¬
schuldig angesehen, daß es zuvörderst augenscheinliche» Be-
weise tunerliche» Umstellung und Bewährung bedarf. Daun
erst dürfen wir des Wohlwollens der MUUärbehörde ver¬
sichert sein. E» liegt daher nicht nur Einzelnen, sondern
d« Gesamtheit der Bevölkerung ob, sich entsprechend za
verhaften.

2 . Frauenehre . L, ist erwiesen, daß gewiss«Trauen und Mäd-
chen sich schäm- und ehrlos beuehmev, d. h. mit der deut¬
sch«« Trauenehre Schindluder treiben. Solche Trauen und
Mädchen sollten wissen, diß sie sich bei Sreund und Seind
verächtlich machen. Wann kommt die Besinnung und Er¬
nüchterung?

4. Geldhortuug . Beim Publikum , auch auf dem Lande, ruht
noch zurückgehaftene» Bargeld , das unbedingt in deu Geld-

Kreislauf zarückgesührt werden muß. wenn di« Währung
stabil bleiben soll. Alle» Gerede, ob da» Geld gut bleibt,
ist sinnlos, wen» Li«Leute nicht begreifen, daß sie deu Pendel
de. Haften» oder Abgleitens de» Markwert » selbst tu d«
Hand halte». Erfährt da» Preisniveau kein« Erhöhung und
fließ« das in vielen Samilteu brach zu Hause liegend« Bar-
geld in die Kanäle du Wirtschaft und der sie betreuenden

. Geldinstitut« zurück, daau Kana e» nach menschlichem Er-
meffea um deu Bestand unserer Währung uicht gefehlt sei».
Zm übrigen haben die Kaffen Auweisuug, daß das fett
Anfang Zuui wird« bar zur Kaff« gebracht« Bargeld bet
Bedarf auch wird« bar zurückbezahll wird,

s. Tpruugzrtleu der Farreuhaltuugi« Stadtteil Dorf:
morgens : von 6—8 Uhr. abrods : von 18—20 Uhr.
Za anderen Zetten werden die Darren nicht zum Sprung

oorgesührt.
6. Die Aasgehzeit ist nunmehr bis 21.30 Uhr verlängert.

Altenstetg . deu 2S. Zuui 1945. Der Bürgermeister.

Kirchliche Nachrichte ». 9.30 Uhr Sottet ».. 10.30 Kinder-
gottesd.. Mittwoch 17.30 Bibel- u. Betstunde, Donnerstag 19.30
Eo . Mädchrnkrei». — Alteost etg - Dors:  9 Uhr Gottesdienst,
14 Uhr Trauerseier für Koorad Wurst« . Berneck:  10 .30
Uhr Gottesdienst. — Grömbach:  8 .30 Christenlehre, 9.30
Gottesd.. 10.30 Ktaderkirche. — Methodisteogemetad «:
Sonntag 9.30 Gottesd., 11 S .-Schal«. — Kath . Sottest »irn st:
Sreitag , 29 . 6. (Peter u. Paul ) : 9 Uhr. Sonntag , 1.7. 10.15 Uhr.

ösksnnlmsekungsn clss öüpgsi 'msislsl 's clsi' 81sc!t ÎIsgolc!
Die Kreiskommandantur gibt bekannt:

1. Die Aasgehzeit ist bis aus weiteres allgemein im Hinblick
auf die Heu» and Getreideernte auf die Zeit von morgens
4 Uhr bi» abends 22 Uhr festgesetzt.

2. Passierscheine für deu Verkehr innerhalb des Landkreise»
Calw werden nicht mehr benötigt.

lAolkispilielit
Bei der nächsten Lebrusmttteldartenausgabr erhalten folgende

Personen keine Bezugskarten , wenn sie nicht eine Bescheiatgung
de» Arbeitgebers oder des Arbeitsamts oorlegen können:
1. uiäualtche Personen im Alter von 16 —60 Jahren (auch

Selbständig, . Renlner usw.)

2. weibliche Personen im After von 16 —40 Jahren , alle
Ledigen» sowie Trauen, die weder ihren Ehemann noch
ein Kind zu betreuen haben.
Wer zumutbare Arbeit in der heutigen Zelt ablehnt, hat

mit dem Entzug der Lebensmittelkarten zu rechnen.

Wohnungen, auch Einzelzimmer, dürfen nicht ohne vorherig«
Genehmigung des Bürgermeisteramts vermietet werden. Zch
werde in Zukunft jeden, der gegen diese Anordnung verstößt,
mit Strafe belegen and den Umzug auf Kosten der Beteiligten
rückgängig machen.

Nagold , deu 20. Juni 1945 . Der Bürgermeister.



kn ttis silsgoltts,' Lsvölkspung I
- Am 24 . Mar 1945 wurde ich vom Gouverneuren ! Wili-

taire Detachement Calw zum neuen Bürgermeister der

Stadt ernannt . Ich habe dieses Amt nur auf Bitten von

Freunden , die meine politische Einstellung seit Jahren

kennen , angenommen , obwohl ich die heute fast unüber¬

windlichen Schwierigkeiten , die damit verbunden sind, gut

kannte . Der Zusammenbruch Deutschlands hat sich auch in

Nagold verheerend ausgewirkt , wenn auch der Krieg selbst

noch glimpflich an uns vorüberging . Es gibt keine Familie

Und kein Haus , das nicht Opfer an Gut und Blut für

den größten Wahnsinn der Geschichte gebracht hat . Biele

Männer sind tot oder in Gefangenschaft und Hungersnot

und Epidemien stehen vor der Tür . Aber das Schlimmste

ist: Die vielen Menschen , die jahrelang an die Irrlehren

des Nazismus geglaubt haben , sind heute ohne Halt.

Noch haben sie nicht begriffen , daß das System des Mordes

anMillionenIudenund unschuldigen Menschen , derMassen-

verschleppungen und der teuflischen Konzentrationslager

ein System der Verbrechen am laufenden Band war . Es

brachte uns Deutschen die Verachtung der ganzen Kultur¬

welt ein . Noch können oder wollen sie nicht verstehen,

daß diese Verbrechen Sühne und Wiedergutmachung ver-

langen , für welche das ganze deutsche Volk hastet.

Der längst verlorene Krieg der Nazis wurde trotz der

größten militärischen Niederlagen in den letzten Jahren

unentwegt weitergeführt , Städte , Dörfer , Fabriken und

Eisenbahnen sanken in Schutt und Asche und zahllose

Menschen verloren die Heimat , wurden zu Krüppeln und

fanden den Tod . Nur um ihr eigenes Leben zu verlängern,

setzten die Nazis den sinnlosen Krieg fort , vertrösteten das

Volk mit Wunderwaffen und leeren Versprechungen und

lebten herrliche und in Freuden auf Kosten des Volkes.

Auch in Nagold der „Hochburg " der Nazis , hetzte man

einen Tag vor Ankunst der Franzosen die fast unbewaffneten

Lolkssturmmänner gegen eine moderne Armee ; wer sich

«idersetzte , sollte aufgehängt werden . Die meist älteren

und kranken Volkssturmmänner sind heute in Gefangen¬

schaft, während die Herren Bolkssturmführer wieder nach

Nagold zurückkommen . Sie sind rechtzeitig getürmt , zum

Teil mit der neuen Feuerspritze , und tun jetzt so, als

wäre überhaupt nichts passiert . Soll man sich mehr über

ihre Gemeinheit oder über ihre Dreistigkeit wundern?

Wird nun einer dieser Burschen eingesperrt , dann erhebt

sich ein Wehgeschrei , denn jeder war natürlich unschuldig.

Dabei haben wir keine Nazi - oder Gestapo -Methoden,

wir wollen keine Privotrache , sondern Justiz . In einem

anständigen Staat kann sich jeder verteidigen , selbst einem

Nazi gibt mau das Recht dazu . Sie selbst aber billigten

es stillschweigend, daß unsere Kameraden ohne eine Mög-

lichtest der Verteidigung jahrelang ins Konzentrationslager

gesperrt , gefoltert und ermordet wurden.
Was nun ? Arbeit und nochmals Arbeit , Ruhe und

Ordnung . Nur mit größtem Erschrecken sieht man überall

Erscheinungen des Zerfalls und der Verwilderung . Das

Unterscheidungsoermögen zwischen Mein und Dein ist

westen Kreisen oerlorengegangen . Die von der Hitlerjugend

und nazistischen Lehrern irregeleitete Jugend ist auf einem

moralischen Tiefstand angelangt und hat hättest - Erziehung

nötig . Mädchen und Frauen haben ihre Würde völlig

vergessen und geben sich überall preis.

Schieben und Hamstern ist zu einer Selbstverständlich-

keit geworden . Einer bekämpft den andern , einer denun¬

ziert den andern . Die vielen Nazis in der Stadt erheben

schon wieder kühn ihr Haupt und glauben , nun sei alles;

vorüber und vergessen. ^

Nein :wennnichtdergrüßteTeilderBevölkerungsichernst-
lich auf das Notwendige besinnt und das Notwendige tut , dann

sehe ich keine Möglichkeit zur Rettung unserer Heimatstadt

vor dem völligen Untergang . Es gilt vor allem folgendes:

1. Den Anweisungen der Besatzungsbehörden ist unbe-

dingt Folge zu leisten . Zuwiderhandlungen gefährden
die ganze Stadt.

2. Jede Hand helfe mit bei der Sicherung der Ernährung.

Helft den Bäuerinnen , deren Männer in Kriegsge¬
fangenschaft sind und deren Gesinde nicht mehr da

ist. Leistet den Anordnungen des Arbeitsamts Folge

und wartet nicht mit dem Beginn der Arbeit , bis

der Nachbar begonnen hat.
3. Lernt wieder unterscheiden was Recht und Unrecht

ist. Bringt die gestohlenen Güter dem rechtmäßigen
Eigentümer zurück oder liefert sie auf dem Rathaus ab.

4 . Kommt zu der Erkenntnis , daß an aller unserer

' inneren und äußeren Not nur der Nazismus , sein«

Führer und Anhänger , die Schuld tragen . >

5. Geht mit Liebe und Skenge an die Erziehung der Kim

der, denen die Schule noch verschlossen bleiben muß . Er.

zieht sie zum Glauben , zur Wahrheit , zur Freiheit , zu; >

Natur und vor allem zur Verachtung der Brutalität ! >.

Laßt jetzt die Kritik, denn es ist nicht Zeit dazu . Unter l

der Herrschaft der Nazis habt ihr auch darauf verzichtet, ^

obwohl damals etwas mehr Mannesmut , besonders b« ^

der sogenannten Intelligenz , am Platze gewesen wäre,

Die Freiheit , die uns jetzt nach 12 bitteren Jahren dei <

Knechtschaft geschenkt wurde , gilt es erst sich wieder zu <.

verdienen . Ja wir müssen überhaupt erst wieder begreifet -

lernen , was es heißt , ein wirklich freier Mensch zu sein ^

Meiye Mtarbester , die ohne Ausnahme von de« ^

Nazis verfolgt wurden , und ich, wir tun alles , um z« x,

retten , was zu retten ist. Der Trümmerhaufen , den um e

die Nazis zurückgelassen , haben , ist noch unübersehbar °

Unsere Sorgen sind groß , alles Kleine und Nebensächlich! ^

muß auf später zurückgestellt werden . Wir schwören b«j ^

unserer Arbeit auf kein Patteiprogramm . Wir bilden ein>

gemeinsame Front unerbittlicher Nazigegner , die ihr, L

Heimat aus den Trümmern retten wollen . Wir reiche«

jedem aufrechten , geraden Freund , der Mitarbeiten will k

die Hand . Unsere Versprechungen sind klein : Wir versprv ^

chen, unermüdlich daran zu arbeiten , daß die Ernährun,

gesichert werden kann, daß Ruhe und Ordnung einkehl! d

und daß vor allem ein neuer Geist entsteht , der jede Unter v

drückung, jede Vergewaltigung , -jedes Verbrechen als men ^

schenunwürdig erkennt und brandmarkt . Gegen jeden Der ^

such der Sabotage und Rückkehr in das alt « Nazisystev

werden wir mit Strenge und Hätte Vorgehen.

Ob unsere Rettung gelingt , hängt im wesentlichen vo.

Eurer Mitarbeit und Eurem guten Willen ab . Manch

ernste Krise wird uns in den nächsten Monaten und Jahrs

zur Aufbietung aller Kräfte zwingen . Es wird manchma

Hunger , Frieren und anderes mehr geben . Aber der Wieder

aufbau wird gelingen , wenn ihr die verbrecherischen Meth »,

den und Ideen des Nazismus mit Stumpf und Stiel au»

rotten helft . Beginnt damit bei Euch selbst zuerst!

Es lebe die Freiheit I Dr . Wolf.
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